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Mainz, den 30.11.2017 

TOP 3 - Funkwasserzähler / Satzungsmuster            

Sachverhalt: 

Die Angelegenheit wurde am 24.10.2018 in der AG Wasser in Anwesenheit von Herrn Smol-
le, Referent beim Landesbeauftragten für den Datenschutz beraten. Niederschrift siehe An-
lage. 

Zwischenzeitlich liegt die zugesagte Antwort des Landesbeauftragten vor, siehe Anlage. 

Dementsprechend hat die Geschäftsstelle den Entwurf für das Satzungsmuster Allgemeine 
Wasserversorgungssatzung angepasst, siehe Anlage. 

Im Übrigen mündlicher Bericht. 

 

Beschlussvorschlag: 

Zustimmung zum Vorschlag für das Satzungsmuster Allgemeine Wasserversorgungssat-
zung. 
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Fachbeirat         24.10.2017 
Eigenbetriebe Kommunale Unternehmen RLP 
Ad-hoc-AG Wasserversorgung 
 
 
 
 
 
 


Niederschrift 
 
zur Sitzung der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Wasserversorgung am 24.10.2017 in Mainz 
 
Beginn: 09.30 Uhr 
Ende:  12.30 Uhr 
 
 
 
Teilnehmer: 
 
- Dr. Thomas Rätz, GStB 
- WL Achim Linder, VGW Selters WW 
- WL Manfred Kauer, VGW Winnweiler 
- WL Hajo Neumes, VGW Traben-Trarbach 
- WL Anton Schmitz, Abwasserwerk/Gruppenwasserwerk Daun 
- WL Harald Guggenmos, VGW Schweich 
- Herr Michael Smolle, Geschäftsstelle Landesbeauftragter für den Datenschutz und 


die Informationsfreiheit RLP (LfDI) 
- Herr Jürgen Stein, MUEEF, Abteilung Wasserwirtschaft 
- Herr Hans-Jürgen Geiss, MUEEF, Abteilung Wasserwirtschaft 
 
 
 
Tagesordnung 
 
1. Funkwasserzähler, Datenschutz, Anpassung Allgemeine Wasserversorgungssatzung 


(AWS) 
2. Trinkwasserverordnung, Untersuchung auf Radioaktive Stoffe 
3. Trinkwasserverordnung, Ansehende Novellierung 


4. Verschiedenes 
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1. Funkwasserzähler, Datenschutz, Anpassung Allgemeine 
Wasserversorgungssatzung (AWS) 


 
 


1.1. Ausgangssituation  
 
Zunehmend werden sog. Funk-Wasserzähler angeboten bzw. bereits eingebaut, deren 
Zählerstand sich über eine entsprechende Funkverbindung fernablesen lässt (z.B. von 
der Straße aus). Die Ablesung direkt am Wasserzähler (durch den Kunden oder einen 
Ableser) entfällt. 
 
Als Vorteile sind insbesondere zu erwähnen: 
 
- Die Wohnung des Kunden braucht zur Ablesung nicht mehr betreten werden. 


Eingriffsminderung! 
- Eine genaue stichtagsbezogene Auslesung kann vorgenommen werden, z.B. zum 


Abschluss eines Kalenderjahres: 31.12., 24.00 Uhr. Damit können Hochrechnungen 
entfallen. 


- Zudem bieten einige Zähler weitere Funktionalitäten, die z.B. für die Leckortung 
eingesetzt werden können oder Manipulationen feststellen lassen. 


- Das Aufzeichnen von Verbrauchsprofilen ist dagegen regelmäßig nicht vorgesehen. 
 
In der Bevölkerung bzw. bei den Kunden kommen immer wieder Bedenken zur 
Sprache, insbesondere:  
 
- Strahlungsbelastung: Hierzu ist allerdings festzuhalten, dass die Strahlenbelastung 


erheblich geringer ist als die beispielsweise von einem heute üblichen Mobiltelefon 
ausgehende; sie sei daher allgemein als unbedenklich anzusehen. Ob sich die 
Bedenken mit einer entsprechenden Information ausräumen lassen, sei allerdings 
einmal dahingestellt. 
 


- Informationelle Selbstbestimmung / Datenschutz: Hier geht es um die Erhebung 
und Erfassung personenbezogener Daten sowie die Datensicherheit, d.h. Schutz vor 
unbefugtem Zugriff. Ob es sich bei Zählerständen überhaupt um personenbezogene 
Daten handelt, ist durchaus strittig. Derzeit zeichnet sich ab, dass dies zu bejahen 
ist.  
 


- Unzulässiger Eingriff in die Unverletzlichkeit der Wohnung gemäß Art. 13 GG. Es 
gab offenbar Fälle, in denen Kunden den Einbau mit Hinweis darauf verwehrt haben.  


 
Eingriffe in die Informationelle Selbstbestimmung bzw. Unverletzlichkeit der Wohnung 
bedürfen nach GG einer gesetzlichen Grundlage. 
 
Zunächst ist festzustellen, dass Eingriffe in die Unverletzlichkeit der Wohnung durch den 
Einsatz von Funkwasserzählern und der damit verbundenen Verringerung der Anzahl 
der persönlichen Zutritte minimiert werden können. 
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Der LfDI RP vertritt nach wie vor den Standpunkt, dass mit der Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVGWasserV), dem § 48 Abs. 
1 S. 1 und Abs. 4 S. 1 LWG im Zusammenspiel mit der gemeindlichen 
Wasserversorgungssatzung eine ausreichende Grundlage für den Einsatz von 
Funkwasserzählern vorliegt, wenn bestimmte datenschutzrechtliche und technische 
Anforderungen erfüllt werden. 
 
 


1.2. Informelle Selbstbestimmung / Datenschutz 
 
Gemeinsam mit dem VkU haben die rheinland-pfälzischen kommunalen 
Spitzenverbände Ende Juni den Landesbeauftragten für Datenschutz angeschrieben 
und darum gebeten, uns die aus datenschutzrechtlicher Sicht notwendigen 
Anforderungen mitzuteilen. Das Antwortschreiben vom 25.08.2017 nimmt zu den 
aufgeworfenen Fragen Stellung und beinhaltet einen Formulierungsvorschlag für eine 
mögliche Änderung des Satzungsmusters der Allgemeinen Wasserversorgungssatzung. 
 
Im Fachbeirat Eigenbetriebe und kommunale Unternehmen wurde der Sachverhalt am 
29.08.2017 erörtert. Zu dem Antwortschreiben des LfDI sieht der Fachbeirat noch zu 
verschiedenen Punkten Klärungsbedarf: 
 
 


1.2.1. Sind Zählerdaten personenbezogene Daten? 
 
Die Aussagen zur Frage, ob es sich bei Zählerdaten überhaupt um personenbezogene 
Daten handelt, ist u.E. strittig (insbesondere „Dies gilt jedenfalls für Einfamilien-Häuser“). 
Im Hinblick auf Akzeptanz und Rechtklarheit sind sehr viele klarere Aussagen 
erforderlich. Was ist mit Mehrfamilienhäusern, Handwerks- und Industriebetrieben? 
 
Zunächst kann festgestellt werden, dass es sich bei Single-Haushalten sicherlich 
unstrittig um personenbezogene Daten handelt. Für einen Versorger ist eine Selektion 
und unterschiedliche Handhabung nach Familienstruktur, Ein- oder 
Mehrfamilienhäusern, Handwerks- und Industriebetrieben nicht praktikabel bzw. gar 
nicht möglich; insoweit wird man grundsätzlich davon ausgehen müssen, dass es sich 
bei Zählerdaten um personenbezogene Daten handelt. 
 
 


1.2.2. Nutzung der Funkwasserzähler für andere Zwecke 
 
Die Nutzung der Funkwasserzähler für andere Zwecke, insbesondere die Leckortung, 
stellt einen erheblichen Vorteil für die Wasserversorger dar, der letztlich auch im 
Interesse der Kunden liegt (effizientere Aufgabenerfüllung, Kostensenkung). Daher 
dürfen diese Anwendungen nicht mehr als zwingend notwendig eingeschränkt werden.  
 
Die Vorgehensweise bei einer Leckortung wurde im Detail dargestellt. Regelmäßig wird 
bei Leckagen die Versorgungssicherheit tangiert und es besteht in den meiste Fällen 
Gefahr im Verzug. Vielfach liegt die Leckortung auch im Interesse des Kunden. Hier 
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müssen die Möglichkeiten, die Funkwasserzähler bieten auch effizient und zeitnah 
ausgenutzt werden können. Der Datenschutz darf die vorhandenen Potentiale nicht 
ausbremsen. Herr Smolle signalisiert, für diese Situationen eine geeignete Formulierung 
in den Satzungsentwurf der Allgemeinen Wasserversorgungssatzung aufzunehmen. 
 
 


1.2.3. Möglichkeit der anonymisierten Erfassung 
 
Es kann im WVU durchaus sichergestellt werden, dass die zu anderen als zur 
Verbrauchsabrechnung ausgelesenen Daten anonymisiert erfasst bzw. nach Erfüllung 
ihres Zwecks wieder unmittelbar gelöscht werden. 
 
Die Datenübertragung muss in allen Fällen durch Verschlüsselung, die den 
Anforderungen des BSI genügt, erfolgen. Hierdurch muss sichergestellt werden, dass 
die Daten gegen unbefugte Zugriffe und unbefugtes Mitlesen geschützt werden. Soweit 
bei Leckageortungen die ausgelesenen Daten zunächst anonymisiert erfasst werden 
und erst im konkreten Schadensfall individualisiert werden, steht das dem Datenschutz 
nicht entgegen. Der Sachverhalt wird in der Überarbeitung des Entwurfs der AWS 
konkretisiert. 
 
 


1.2.4. Informationspflichten des WVU 
 
Eine vorherige Benachrichtigung ist im Falle der Auslesung zur Verbrauchsabrechnung 
unproblematisch (analog bisheriger Verfahrensweise, die Ablesetermine öffentlich 
bekannt zu machen). 
 
Bei den anderen Anwendungen sei sie aber dann, wenn „Eile geboten“ oder sogar 
Gefahr im Verzug ist (Leckortung, Trinkwasserhygiene) rasch gehandelt werden, eine 
vorherige Benachrichtigung oder gar die Einholung des Einverständnisses sei dann 
schlicht unmöglich. 
 
Das Auslesen von Daten in besonderen Fällen, insbesondere aus Gründen der 
Versorgungssicherheit und bei Gefahr im Verzug, soll auch ohne vorherige 
Bekanntmachung ermöglicht werden. In der Praxis läuft das ja heute durch 
systematische Eingrenzung der Leckagestellen auch nicht anders. Für diese Fälle 
müssen Ausnahmeregelungen von den grundsätzlichen Informationspflichten des WVU 
in der AWS zugelassen werden. 
 
Für präventive Maßnahmen zur Wasserverlustreduktion ist jedoch weiterhin eine 
vorherige Bekanntmachung vorzunehmen. 
 
Diese Aspekte sollen bei der Neufassung des AWS-Entwurfs berücksichtigt werden. 
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1.2.5. Erhebungsdaten 
 
Zur Feststellung des Jahresverbrauches sowie bei Eigentümerwechsel dürfen nur 
Zählerstand und Zählernummer erhoben werden. 
 
Die Zählerhersteller bieten weitere Informationen zu  
- Rückfluss (Versorgungssicherheit, Schutz vor Kontamination aus der 


Hausinstallation) 
- Manipulation (rückwärts / vorwärts usw.) 
- Trockenlauf 
 
Derzeit erfolgt im Rahmen der jährlichen Zählerablesung eine Sichtkontrolle der 
Messeinrichtung im Hinblick auf technische Mängel, Dichtigkeit, Fließrichtung, 
Verplombung etc. 
 
Bei dem turnusmäßigen Zählerwechsel wird der technische Zustand der Zuleitung und 
der Zählergarnitur sowie die Funktionsweise der Einrichtung überprüft. Bedeutsam ist 
hierbei, dass der Rückflussverhinderer funktioniert, damit sichergestellt ist, dass aus der 
Hausinstallation kein Rückfluss ins Leitungsnetz erfolgen kann (Schutz vor 
Kontamination!). 
 
Funkwasserzähler bieten Hilfsmittel, an Stelle der Kontrolle vor Ort, durch Auslesung 
von Zusatzinformationen Rückschlüsse auf defekte Rückflussverhinderer, Trockenlauf 
bei Manipulation usw. zu ermöglichen. 
 
Über die Neuformulierung AWS soll sichergestellt werden, dass auch diese Daten mit 
der Jahreszählerablesung ausgelesen werden dürfen. 
 
 


1.3. Anpassung der Allgemeinen Wasserversorgungssatzung (AWS) 
 
Der LFdI erstellt einen überarbeiteten Entwurf für eine mögliche Änderung der AWS, der 
anschließend über die AG Wasser der Lenkungsgruppe und dem Fachbeirat zur 
Entscheidung vorgelegt wird. 
 
 


1.4. Landesweite Umfrage zum Einsatz von Funkwasserzählern 
 
Es gibt bisher keine systematische Übersicht, in welchem Umfang und wo 
Funkwasserzähler bereits eingesetzt werden bzw. eingesetzt werden sollen und ggf. 
bereits in der Beschaffung sind bzw. deren Einbau in Planung oder Vorbereitung ist. 
 
Eine landesweite Umfrage zur Erhebung der Daten wird durch die Geschäftsstelle 
vorgenommen. 
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2. Untersuchung auf Radioaktive Stoffe (TrinkwV 2016) 
 
 


2.1. Ausgangssituation 
 
Mit der vorherigen Änderung der TrinkwV im März 2016 wurde die Pflicht eingeführt, das 
Trinkwasser auf radioaktive Stoffe untersuchen zu lassen (§§ 14 a und 20 a iVm. der 
Anlage 3a I und III). 
 
In der Anlage 3a Teil I werden 3 Parameter benannt, die bestimmt werden sollen: 
 


 Radon222, 


 Tritium und 


 Richtdosis. 
 
Da diese Parameterwerte sich im Trinkwassersystem nicht mehr erhöhen, ist keine 
Probenahme am Zapfhahn erforderlich, d.h. alle Proben können nach der Aufbereitung 
am Ausgang Wasserwerk genommen werden. 
 
Die Erstuntersuchung in Form von vier Einzeluntersuchungen aus vier verschiedenen 
Quartalen ist unabdingbare Pflicht und bis 26.11.2019 zu erledigen. 
 
Je nach Ergebnis dieser Erstuntersuchung entscheidet das Gesundheitsamt, welche 
weiteren laufenden Untersuchungen durchzuführen sind; es kann auch entscheiden, 
dass bis auf weiteres keine weiteren Untersuchungen auf Radioaktivität mehr 
durchzuführen sind.  
 
 


2.2. Problemstellungen / Offene Fragen: 
 
 


2.2.1. Kosten und Engpässe bei akkreditierten Laboren 
 
Die Untersuchungen sind enorm teuer und es sind nur wenige, hoch spezialisierte 
Labore akkreditiert. Daher ist mit Engpässen zu rechnen. 
 
Die Gesundheitsämter drängen derzeit auf zeitnahe Erledigung, um nicht Gefahr zu 
laufen, die o.g. Frist zu versäumen. Siehe z.B. Schreiben des GA Westerwald. 
 
Die Herren Stein und Greiss vom MUEEF informieren die AG Wasser darüber, dass 
gegenwärtig 14 Labore in RLP akkreditiert sind, die Untersuchungen auf radioaktive 
Stoffe vorzunehmen. 
 
Die Gesundheitsämter wurden angehalten zur Umsetzung schnellstmöglich die 
notwendigen Schritte einzuleiten. Gegenwärtig kann noch nicht vorhergesehen werden, 
ob es tatsächlich solch große Engpässe gibt, die erwarten lassen, dass die Frist zum 
26.11.2019 nicht eingehalten werden kann. 
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Zeigt sich, dass die Einhaltung der Frist für Wasserversorger unverschuldet nicht 
eingehalten werden kann, wird sich für diese sicherlich eine Übergangsreglung finden. 
 
 


2.2.2. Untersuchungsumfang 
 
In der Anlage 3a Teil I der TrinkwV 2016 werden die 3 Parameter benannt. Da es sich 
bei Tritium um ein künstliches Radionuklid handelt, ist aus unserer Sicht dessen 
Bestimmung nach §14a Abs. 1 und 2 TrinkwV in Verbindung mit dem „Leitfaden zur 
Untersuchung und Bewertung von radioaktiven Stoffen in Trinkwasser bei der 
Umsetzung der Trinkwasserverordnung“ Ziffer 6.1, nicht erforderlich. 
 
Deshalb sollte sich die Erstuntersuchung lediglich auf die Parameter  
 


 Radon 222 und 


 Richtdosis 
 
beziehen. 
 
Damit können die Kosten minimiert werden. 
 
 


2.2.3. Untersuchungsverfahren 
 
In der TrinkwV sind für die Richtdosis mehrere alternative Untersuchungsverfahren 
aufgeführt. Es sind dies vom Grundsatz her  
 


 Screeningverfahren auf Basis der Bestimmung der Alpha-Aktivität und 


 die Bestimmung auf Basis der Analyse der Einzelisotope 
 
Aus den bisherigen Erfahrungen heraus, lässt sich die Einhaltung der Richtdosis in den 
meisten Fällen über das kostengünstige Screeningverfahren über die Alpha-Aktivität 
nachweisen. 
 
Also nur in Fällen von erhöhten Urankonzentrationen sollte es notwendig werden, 
Einzelisotope zu untersuchen.  
 
Hinweis: Kostenverhältnis der Verfahren 1:4  
 
 


2.2.4. Reduktion der Probenahmehäufigkeit nach entsprechender 
Risikobewertung (RAP) 


 
Es wurde die Frage aufgeworfen, ob die neue Möglichkeit des § 14 Abs. 2 a 
TrinkwV2017 – RAP – auch in Bezug auf radioaktive Parameter gilt und diese mit 
erfasst sind. 
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In der Begründung zum Verordnungsentwurf wird zur Passage RAP und radioaktiven 
Stoffen folgendes ausgeführt: 
 


„Zu § 14 Abs. 2 a Satz 7: 
Ausgenommen vom grundsätzlichen Anwendungsbereich der RAP werden: 
(…) 
Klargestellt wird hier außerdem, dass auch die Untersuchungspflichten für 
radioaktive Stoffe von der RAP ausgenommen sind, da in der 
Trinkwasserverordnung gesonderte Regelungen in Umsetzung der Richtlinie 
2013/51/EURATOM des Rates vom 22. Oktober 2013 zur Festlegung von 
Anforderungen an den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung hinsichtlich 
radioaktiver Stoffe in Wasser für den menschlichen Gebrauch gelten.“ 


 
Mitteilung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) 
NRW 
 
In einer Mitteilung des LANUV NRW vom Februar 2017 (siehe Link!) 
 
http://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/wasser/pdf/ueberwachung_der_Radioaktivitaet_im_Trin
kwasser_-FAQ.pdf  


 
wird ab Seite 11 darauf hingewiesen, dass die Untersuchungspflichten auch bei der 
Erstuntersuchung in besonderen Fällen entfallen kann. 
 
Es werden zwei Wege unterschieden: 
 
a) Feststellung durch GA von Amtswegen 
 


 Überschreitung von Parameterwerten für radioaktive Stoffe wird nicht erwartet. 


 gestützt auf vorhandene Grundlagen: 
o repräsentative Erhebungen 
o Überwachungsdaten oder 
o sonstige zuverlässige Informationen 


 Feststellung und Befreiung durch VA! 
 
b) GA entscheidet auf Antrag 
 


 Antrag durch Unternehmer oder sonstigen Inhaber einer 
Wasserversorgungsanlage 


 Antragsteller muss den Nachweis erbringen, dass die Parameterwerte für 
radioaktive Stoffe nicht überschritten werden, durch Vorlage von  


o repräsentative Erhebungen 
o Überwachungsdaten oder 
o sonstige zuverlässige Informationen 


 Feststellung und Befreiung durch VA! 
 



http://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/wasser/pdf/ueberwachung_der_Radioaktivitaet_im_Trinkwasser_-FAQ.pdf

http://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/wasser/pdf/ueberwachung_der_Radioaktivitaet_im_Trinkwasser_-FAQ.pdf
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Eine solche Vorgehensweise halten die Vertreter des MUEEF in RLP nicht für möglich, 
da es keine repräsentative Erhebungen, Überwachungsdaten oder sonstige 
zuverlässige Informationen gibt, die einen Wegfall der Untersuchungspflichten 
rechtfertigen. Insoweit wird es auch keine Mittelung des MUEEF analog der 
Vorgehensweise in NRW geben. 
 
Ansonsten halten die Herren Stein und Geiss vom MUEEF die o.g. Vorgehensweise für 
zweckmäßig, die einheitlich im Land RLP - entsprechend dem veröffentlichten Leitfaden 
zur Radioaktivitätsmessung nach Trinkwasserverordnung des 
Bundesumweltministeriums - umgesetzt werden soll. 
 
 
3. Anstehende Änderung Trinkwasserverordnung 2017 
 
 


3.1. Allgemeines, Verfahrensstand 
 
Die anstehende Änderung dient vorrangig zur Umsetzung der 2015 geänderten EU- 
Trinkwasserrichtlinie (2015/1535), Umsetzungsfrist: 27. Oktober 2017; im Übrigen aus 
Erkenntnissen in der Trinkwasserhygiene sowie aus Erfahrungen der Behörden mit dem 
Vollzug der Trinkwasserverordnung (bzgl. Gesundheitsschutz, Informationsrechte der 
Bevölkerung uvm). Der zugehörige Referentenentwurf wurde Anfang August in eine 
erste Verbändeanhörung gegeben, der DStGB hat u.a. zusammen mit dem VkU eine 
erste Stellungnahme abgegeben.  
 
Die Vertreter des MUEEF informieren, dass die die Ressortabstimmung über den 
Entwurf der Verordnung zur Neuordnung trinkwasserrechtlicher Vorschriften vom 
11.10.2017 nunmehr abgeschlossen ist.  
 
Da es sich um eine Ministerverordnung handelt, bedarf es keines Kabinettsbeschlusses. 
BMG /BMEL streben die Beschlussfassung der Verordnung im Bundesrat für den 15. 
Dezember 2017 an. 
 
 


3.2. Inhalt 
 
Zu den inhaltlichen Änderungen wurden folgende Punkte angesprochen und erörtert: 
 
 


3.2.1. Grundsätzliche Anmerkungen 
 
- Grundsätzlich werden die vorgeschlagenen Änderungen zur Umsetzung der EG-


Trinkwasserrichtlinie (98/83/EG) in nationales Recht begrüßt. 
- Viele der vorgesehenen Änderungen dienen zur Regelung und Klarstellung nicht 


ausreichend betrachteter oder geregelter Bereiche. 
- Vorgesehene Änderungen dienen zusätzlich der Verbrauchersicherheit. 
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- Durch den Entwurf wurden grundlegende inhaltliche Änderungen der TrinkwV 
vorgestellt, die besonders Einfluss auf die Arbeit der Gesundheitsämter haben. 


 
 


3.2.2. Wesentliche Punkte 
 
Neuordnung der Parameter 
Die Neuordnung der Parameter in A- und B-Parameter. 
 
 
Einführung des Konzepts der „Risikobewertungsbasierten Anpassung der 
Probennahmeplanung“ 
 
Wesentliche Änderung ist die Einführung des Konzepts der „Risikobewertungsbasierten 
Anpassung der Probennahmeplanung“, kurz: RAP, § 14 Abs. 2. 
 
Danach kann das GA - jeweils für 5 Jahre - einen Probennahmeplan mit reduzierten 
Untersuchungshäufigkeiten zulassen, soweit eine vom Wasserversorgungsunternehmen 
zu erstellenden Risikobewertung zu entsprechenden Ergebnissen kommt. 
 
Nach erster Einschätzungen der Wasserversorger ist das neue RAP-Konzept dem 
Grunde nach zu begrüßen. 
 
Die Gesundheitsämter sehen die Sache dagegen differenzierter. Sie müssen die RAP 
prüfen und Genehmigungen erteilen / versagen. 
Problem: personelle Kapazitäten 
 
Zur Bewertung und anschließender Genehmigung der RAP sollten zur Hilfestellung 
Empfehlungen / Leitlinien für die Bewertung der RAP erarbeitet und den 
Gesundheitsämtern zur Verfügung gestellt werden. 
Problem: fachliche Schulungen erforderlich  
 
Angeregt wurde, auch die Parameter zur Radioaktivität in das neue RAP-Konzept 
aufzunehmen. Dies sei aber, aufgrund der EU-Richtlinie 2013/51/EURATOM des Rates 
aus 2013 nicht möglich.  
 
 
Meldepflicht der Labore von maßnahmewertüberschreitenden Legionellen 
 
Durch die Meldepflicht werden höhere Fallzahlen auftreten. Zusätzliche Belastung für 
die Gesundheitsämter treten auf! 
 
 
Regelungen zum Grenzwert des Parameters Chrom 
 
Vorgesehen war, den Parameter erheblich zu verschärfen. Nach der aktuellen Fassung, 
ist auch die Streichung der ursprünglichen Regelung zum Grenzwert des Parameters 
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Chrom zwischenzeitlich erfolgt, da es für eine solche Vorgabe derzeit keine fachliche 
Grundlage gibt und dies zu erheblichen Mehrkosten geführt hätte 


 
 
 
4. Verschiedenes 
 
Die Herren Stein und Geiss vom MUEEF sprachen noch folgende Punkte an: 
 


4.1. Kritische Infrastruktur (KRITIS) – Sektor Wasser 
 
Infrastrukturen sind bedeutsame Versorgungssysteme unserer Gesellschaft. Sie sind 
nicht nur alltäglichen Störungen und Gefahren, sondern auch Extremereignissen zum 
Beispiel durch Naturgefahren, technischem oder menschlichem Versagen oder 
vorsätzlichen Handlungen ausgesetzt. Infrastrukturen sind komplexe Systeme, von 
denen eine Vielzahl von Versorgungsfunktionen abhängen. 
 
Wasser ist das wichtigste Lebensmittel des Menschen. Daher ist der Schutz der 
Wasserversorgung einschließlich der Gewährleistung der Trinkwassersicherheit 
unerlässlich. 
 
Deutschland hat im europäischen Vergleich einen hohen Standard in der 
Trinkwasserversorgung. Dennoch können außergewöhnliche Ereignisse wie 
Naturkatastrophen unterschiedlichster Art, z.B. Hochwasser, Erdbeben oder extreme 
Trockenperioden, die Kritische Infrastruktur Wasserversorgung in ihrer 
Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen oder so stark stören, dass sie abgeschaltet werden 
muss oder gar von selbst ausfällt. Eine hohe Verwundbarkeit gegenüber 
Extremereignissen besteht sowohl für einzelne Komponenten als auch für das 
Gesamtsystem Wasserversorgung. Analog trifft das auch auf die Abwasserbeseitigung 
zu. 
 
Mit der Einteilung Kritischer Infrastrukturen in nunmehr neun Sektoren und in 29 
Branchen liegt nun erstmals eine zwischen Bund und Ländern abgestimmte Grundlage 
für die Kooperation von Staat und Wirtschaft beim Schutz Kritischer Infrastrukturen vor. 
 
Die Überlegungen beim MUEEF laufen an. Zunächst wird ein „Funktionspostfach“ 
eingerichtet. Damit soll ein gegenseitiger Informationsaustausch und die Möglichkeit der 
Mitteilung von Sofortmaßnahmen an einen konkreten Personenkreis sichergestellt 
werden. 
 
In einem weiteren Schritt wird es erforderlich sein, einen landesweiten 
„Maßnahmenplan“ aufzustellen; darum kümmern sich MUEEF und MdI. 
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4.2. Untersuchungen auf PFT 
 
Wegen der Betroffenheit von Oberflächengewässern wurden in der Vergangenheit 
Untersuchungen auf per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC bzw. PFT) im Bereich 
von Flugplätzen vorgenommen. Unter Berücksichtigung historischer Erkundungen 
konnten als maßgebliche Eintragungsorte von PFT in die Umwelt neben 
Flugzeugabsturzstellen und anderen Brandorten insbesondere die 
Feuerlöschübungsplätze identifiziert werden. 
 
Es stellt sich die Frage, ob in den identifizierten belasteten Regionen das Trinkwasser 
von der Belastung betroffen ist. Wo ein entsprechendes Risiko besteht, werden die 
örtlichen Gesundheitsämter auf die Wasserversorger zukommen, um zusätzliche 
Untersuchungen auf PFT vorzunehmen. 
 
 


4.3. Optimierungen zur Arbeitsweise der AG 
 
Es wird angeregt, feste Termine für die AG Wasser vor den Sitzungen der 
Lenkungsgruppe zu vereinbaren. Soweit kein Handlungsbedarf besteht, ist es leichter 
einen Termin abzusagen, als im Einzelfall einen Neuen zu finden.  
 
 
 
 
 
gez. Achim Linder 
Werkleiter 
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V. Abschnitt: Messung des Wasserverbrauchs 


§ 18 
Messeinrichtung 


(1) Der Wasserverbrauch auf dem Grundstück wird durch geeichte Wasserzähler (Messein-
richtung)8 festgestellt, soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes 
ergibt. Die GSV* stellt die Einhaltung der eichrechtlichen Vorschriften sicher und trägt die 
damit verbundenen Kosten der Abnahme und ggf. Wiederanbringung. Die vom Wasserzähler 
ordnungsgemäß angezeigte Wassermenge gilt für die Berechnung der Gebühren als ver-
braucht.  


(2) Die GSV* bestimmt entsprechend den Erfordernissen des Einzelfalles Art, Zahl, Größe 
und Anbringungsort der Wasserzähler. Wasserzähler, die über eine Funkverbindung ausles-
bar sind (Funkwasserzähler), erfüllen die datenschutzrechtlichen Anforderungen nach Anla-
ge 1 zu dieser Satzung. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung, Überwachung, Unterhaltung 
und Entfernung der Wasserzähler Aufgabe der GSV*. Sie wird den Grundstückseigentümer 
anhören und seine berechtigten Interessen wahren. Sie wird auf Verlangen des Grundstück-
seigentümers die Wasserzähler verlegen, wenn dies nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik sowie ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist; der 
Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Kosten zu tragen. 


(3) Wasserzähler sind gemäß § 10 Abs. 3 Bestandteil des Grundstücksanschlusses und Ei-
gentum der GSV*. Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen und die 
Beschädigung der Wasserzähler, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, 
Beschädigungen und Störungen der GSV* unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, die 
Wasserzähler vor Oberflächenwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu schüt-
zen. 


(4) Der Grundstückseigentümer darf Änderungen an dem Wasserzähler und an seiner Auf-
stellung nicht vornehmen und nicht dulden, dass solche Änderungen durch andere Personen 
als durch Beauftragte der GSV* vorgenommen werden. 


§ 19 
Nachprüfung von Wasserzählern 


(1) Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der Wasserzähler durch eine 
anerkannte Konformitätsbewertungsstelle im Sinne der §§ 13 oder 14 des Mess- und Eich-
gesetzes verlangen. Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung nicht bei der 
GSV*, so hat er diese vor Antragstellung zu benachrichtigen. 


(2) Die Kosten der Prüfung fallen nach Maßgabe der Bestimmungen in der Entgeltsatzung 
Wasserversorgung der GSV* zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehler-
grenzen überschreitet, sonst dem Grundstückseigentümer.  


                                                 


8  Als Messeinrichtung wird der geeichte Wasserzähler definiert. 
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§ 20 
Ablesung 


(1) Analoge Wasserzähler werden von Beauftragten der GSV* möglichst in gleichen Zeitab-
ständen oder auf Verlangen der GSV* vom Grundstückseigentümer selbst abgelesen. Dieser 
hat dafür Sorge zu tragen, dass die Wasserzähler leicht zugänglich sind. Funkwasserzähler 
werden grundsätzlich einmal jährlich durch die GSV* für die Zwecke der Verbrauchsabrech-
nung ausgelesen. In beiden Fällen gibt die GSV* den Ablesezeitraum ortsüblich bekannt. 


(2) Darüber hinaus ist die GSV* berechtigt, Funkwasserzähler anlassbezogen auch unterjäh-
rig auszulesen, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für den ordnungsgemäßen Betrieb der 
Wasserversorgungsanlagen oder anderer öffentlicher Interessen erforderlich ist; dazu gehö-
ren insbesondere die Gewährleistung der Trinkwasserhygiene (z.B. Auslesen der Tempera-
tur), die Leckortung (z.B. Auslesen des Mengenflusses) sowie die Überprüfung eines Ver-
dachts auf Manipulation (z.B. Auslesen von Daten über einen Trocken- oder Rückwärtslauf). 
Im Einvernehmen mit dem Grundstückseigentümer kann ein Zähler auch zu weiteren Zwe-
cken ausgelesen werden. 


(3) Solange der Beauftragte der GSV* die Räume des Grundstückseigentümers und Benut-
zers nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann und der Grundstückseigentümer den 
Zählerstand nicht selbst abliest und mitteilt, darf die GSV* den Verbrauch auf der Grundlage 
der letzten Ablesung schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berück-
sichtigen. Gleiches gilt, wenn der Grundstückseigentümer die Funkverbindung eines Funk-
wasserzählers aktiv stört und keine Ablesung am Zähler durch Beauftragte der GSV* ge-
währt. 


§ 21 
Berechnungsfehler 


(1) Ergibt eine Prüfung der Wasserzähler eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen, so 
ist der zu viel oder zu wenig berechnete Gebührenbetrag zu erstatten oder nachzuentrichten. 
Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt ein Wasserzähler nicht 
an, so ermittelt die GSV* den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus 
dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers 
nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch Schät-
zung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. 


(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ab-
lesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren 
Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch9 auf längstens zwei Jahre be-
schränkt. 


§ 22 
Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 


(1) Die GSV* ist berechtigt, an der Grundstücksgrenze einen geeigneten Wasserzähler-
schacht oder Wasserzählerschrank anzubringen, wenn 


                                                 


9  Hinweis: Es handelt sich hier um den Anspruch auf Feststellung des Fehlers. Unberührt bleiben die 
Fristen für Ansprüche auf Korrekturen der Bescheide gemäß Abgabenordnung. 
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Anlage 1 


Zu § 18 Abs. 2 – Datenschutzrechtliche Anforderungen an Funkwasserzähler 


 


 


Die GSV* stellt sicher, dass die von ihr eingesetzten Funkwasserzähler folgenden daten-
schutzrechtlichen Anforderungen genügen: 


 Funkwasserzähler werden, auch wenn sie technisch für den bi-direktionalen Betrieb vor-
bereitet sind, nur uni-direktional betrieben, d.h. die Daten werden nur aus dem Zähler 
heraus ausgelesen und es werden keine Daten oder Befehle an den Zähler gesendet. 


 Die Wasserzähler können nur durch die dazu vorgesehenen Lesegeräte ausgelesen wer-
den. 


 Zur Feststellung des Jahresverbrauches für die Berechnung der jährlichen Verbrauchsab-
rechnung sowie bei Eigentümerwechsel werden nur Zählerstand und -nummer erhoben. 


 Für die nach § 20 Abs. 2 darüber hinaus gehenden Zwecke werden nur die für den jewei-
ligen Zweck erforderlichen zusätzlichen Daten erhoben. 


 Die Übertragung der Daten ist durch technisch-organisatorische Maßnahmen, insbeson-
dere durch Verschlüsselung, die den Anforderungen des BSI genügt, gegen unbefugte 
Zugriffe bzw. unbefugtes Mitlesen abgesichert. 


 





